
4 Strahlentelex Nr. 552-553 / 2010

daß diese Stellungnahme mit-
verantwortlich für eine wei-
tere Katastrophenmeldung für 
das EPR-Projekt war: Der 
französische Konzernverbund 
aus EDF, Areva, GDF Suez, 
Total, Vinci und Alstrom 
wähnte sich im Herbst 2009 
kurz vor dem Abschluß eines 
Riesengeschäfts: Für 40 Milli-
arden Dollar sollten vier 

Atomkraftwerke in den Verei-
nigten Emiraten gebaut wer-
den. Zu Weihnachten kam 
dann die kalte Dusche, die 
Arabischen Emirate steigen 
zwar in die Atomenergienut-
zung ein, aber der Zuschlag 
für die erste Etappe der Bau-
vorhaben ging nicht an den 
französischen EPR, sondern 
an ein südkoreanisches Kon-

sortium unter Führung des 
Konzerns KEPCO (gemein-
sam mit Samsung, Hyundai, 
Doosan Heavy Industries, 
Westinghouse und Toshiba-
pour). Entscheidend war nicht 
nur der deutlich geringere 
Preis, sondern auch das höhe-
re Sicherheitsniveau. Die viel-
fach beschworene Renais-
sance der Atomenergie mit 

dem Flaggschiff EPR ist als 
gescheitert anzusehen. (SP)

Joint Regulatory Position State-
ment on the EPR Pressurised 
Water Reactor, Paris, Nov 02 
2009, http://www.french-nuclear-
safety.fr/index.php/English-versio
n/News-releases/EPR-Pressurised
-Water-Reactor 

Eine brisante Personalent-
scheidung hat der neue Bun-
desumweltminister Norbert 
Röttgen (CDU) getroffen. 
Ausgerechnet einen ehemali-
gen Atomlobbyisten, den Juri-
sten Gerald Hennenhöfer (62),
machte er Anfang Dezember 
2009 zum Leiter seiner Ab-
teilung Reaktorsicherheit. 
Dieser ist damit Nachfolger 
des Juristen und Physikers 
Wolfgang Renneberg, der in 
den einstweiligen Ruhestand 
geschickt wurde. Die Abtei-
lung Reaktorsicherheit verant-
wortet Fragen der Endlage-
rung und die Durchsetzung si-
cherheitstechnischer Stan-
dards des Bundes bei den 
deutschen Atomkraftwerken.

In den 1990er Jahren, unter 
der früheren Umweltministe-
rin und heutigen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel
(CDU), war Hennenhöfer 
schon einmal in dieser Posi-
tion. Ende 1998 wurde er 
dann von deren Nachfolger 
Jürgen Trittin (Grüne) in den 
einstweiligen Ruhestand ver-
setzt. Anschließend wurde 
Hennenhöfer Generalbevoll-
mächtigter für Wirtschaftspo-
litik beim Münchner Energie-
konzern Viag, der im Jahre
2000 mit der Veba zum 
Stromriesen E.on verschmolz. 
Für die Viag handelte er unter 
anderem die Konditionen des 
Atomausstiegs aus, der die 
AKW-Laufzeiten auf im Mit-
tel 32 Jahre begrenzen sollte. 
Unter dem Konsenspapier 

vom 14. Juni 2000 steht sein 
Name.

2004 wechselte Hennenhöfer 
dann zur Anwaltssozietät Re-
deker. Zu seinen Mandanten 
zählte unter anderem die ein-
stige Betreiberin des umstrit-
tenen Versuchsendlagers Asse 
II, das heutige Helmholtz-
Zentrum München.

1998, im letzten Amtsjahr der 
Kohl-Regierung, war Hen-
nenhöfer in die Kritik geraten, 
weil er über das damals aktu-
elle Problem radioaktiv verun-
reinigter Castor-Behälter un-
terrichtet worden war, jedoch 
keine besonderen Kontrollen 
veranlaßte, was Frau Merkel 
damals in Erklärungsnöte 
brachte.

Hennenhöfer wird zudem vor-
gehalten, dabei geholfen zu 
haben, daß im maroden End-
lager Morsleben westdeut-
scher Atommüll billig einge-
lagert werden durfte, den 
Asse-Skandal zu verharmlo-
sen, den Weiterbetrieb des un-
sicheren Atomkraftwerks Bi-
blis per Bundesweisung gegen 
schwerwiegende Bedenken 
der Landesaufsichtsbehörden 
in Hessen durchgesetzt zu ha-
ben, sich dafür eingesetzt zu 
haben, daß bei der Frage der 
Laufzeitverlängerungen Si-
cherheitsaspekte keine Rolle 
spielen dürfen und dagegen 
argumentiert zu haben, daß
die neuesten Sicherheitskrite-
rien für deutsche Atomkraft-
werke Anwendung finden.

Rechtliche Einwände 
gegen Hennenhöfer

Die Berufung des ehemaligen 
E.on-Managers Gerald Hen-
nenhöfer in das Bundesum-
weltministerium ist nach 
Überzeugung der Deutschen 
Umwelthilfe nicht nur ein po-
litischer Fehler, der das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in 
die Objektivität der Atomauf-
sicht erschüttert. Gegen seine 
Beteiligung an atomrechtli-
chen Verwaltungsverfahren 
bestünden auch rechtliche Be-
denken. Nach Paragraph 20 
des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) dürfe für eine 
Behörde in einem Verwal-
tungsverfahren nicht tätig 
werden, „wer außerhalb seiner 
amtlichen Eigenschaft in der 
Angelegenheit ein Gutachten 
abgegeben hat oder sonst tätig 
geworden ist“. Das „Mitwir-
kungsverbot“ ist zeitlich un-
begrenzt. Paragraph 20 
VwVfG normiere einen ab-
soluten Ausschlußgrund, einer 
besonderen Begründung der
Besorgnis der Befangenheit 
bedürfe es nicht. „Gerald 
Hennenhöfer ist wegen seiner 
früheren Tätigkeit für Atom-
kraftwerksbetreiber für alle 
amtlichen Entscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Be-
trieb der deutschen Atom-
kraftwerke verbrannt. Er ist 
nach § 20 Verwaltungsverfah-
rensgesetz von der Arbeit 
zwingend ausgeschlossen, für 
die er berufen wurde“, erklärte 
DUH-Bundesgeschäftsführer 
Rainer Baake. Sollte Bundes-
umweltminister Röttgen seine
umstrittene Personalie nicht 
unverzüglich rückgängig ma-
chen, seien alle künftig unter 
Mitwirkung von Hennenhöfer 
getroffenen Entscheidungen in 

diesem Zusammenhang rechts-
widrig. Betroffene könnten sie 
dann unter Berufung auf § 20 
VwVfG erfolgreich vor Ge-
richt anfechten. Hennenhöfers 
Tätigkeit als Chef der Reak-
torsicherheitsabteilung im 
Bundesumweltministerium 
verstoße auch gegen die Be-
rufsordnung für Rechtsan-
wälte. Nach deren Paragraph 3 
sei einem Rechtsanwalt die 
Beratung oder Vertretung bei 
„widerstreitenden Interessen“ 
untersagt. Das gelte auch für
die Tätigkeit eines Amtsträ-
gers, die in Widerstreit zu sei-
ner früheren anwaltlichen Tä-
tigkeit steht.

Ein Schreiben des BMU vom 
16. Dezember 2009, unter-
zeichnet von Staatssekretär 
Jürgen Becker, bestätigt im 
Grundsatz die rechtliche Ar-
gumentation der DUH, ver-
sucht dann allerdings eine
Verengung des juristischen 
Begriffs „Angelegenheit“.
Denn tatsächlich komme es 
für die „Angelegenheit“ nach 
§ 20 Verwaltungsverfahrens-
gesetz laut den einschlägigen 
Kommentaren auf die „mate-
rielle Vergleichbarkeit der zu 
begutachtenden Fragen“ an. 
Eine solche Vergleichbarkeit 
der früheren Tätigkeiten Hen-
nenhöfers für Atomkraft-
werksbetreiber ist aber im 
Hinblick auf weite Aufgaben-
bereiche des BMU-Abtei-
lungsleiters zweifellos gege-
ben, meint die DUH. Verwal-
tungsgerichtliche Entschei-
dungen, die die Interpretation 
des BMU stützen würden, 
gebe es nicht. Das BMU hat 
damit nach Überzeugung der 
DUH die Ausschlußgründe 
gegen Hennenhöfer nicht ent-
kräftet. 
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